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VerstadtiieUung: der ütramahAiiliest ia MSnda- | 
post. Eine Regierungsverordnung bestimmt, dass sämttrcfee 
Strassen- und [Lokalbahnen Budapests in das öffentliche Ver­
mögen überpbmmen werden. Nach der „Neuen Freien 
Presse“ hat die Regierung diese Gesellschaften, bzw. deren 
Eigentum in das Eigentum der Haupt- und Residenzstadt Buda­
pest übergeben. Ger Handelsminister wird ausdrücklich be­
stimmen, was die Gesellschaften dem öffentlichen Vermögen 
zu übergeben haben. Infolge dieser Uebergabe verlieren die 
den Lokalbahnen und elektrischen Bahnen erteilten Kon­
zessionsurkunden und die bestehenden Terra in benütz ungs- 
vertrage ihre Kraft in der W<*ise, dass diese Konzessionen 
ebenfalls auf die Haupt- und Residenzstadt Budapest über­
gehen. Gleichzeitig mit der Uebergabe der Eisenbahnen ver­
lieren die AnstellungsVerträge ohne weitere Entschädigungs­
pflicht ihre Geltung. Die den Aktiengesellschaften zu ge­
währende Vergütung wird durch eine besonder© Rechts­
vorschrift bestimmt werden. Alle diese Lokalbahnen und 
elektrischen Baimen werden unter der Firma B u d a p e s t e r  j 
V e r e i n i g t e  S t a d t b a h n e n  vereinigt werden.


